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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1) Der Verein führt den Namen "Berliner Turn- und Sportclub e.V." (Berliner TSC e.V.). 
 
2) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin. Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Berlin-

Charlottenburg eingetragen. 
 
3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 Zweck des Vereins 
 
1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, und zwar durch Ausübung des 
Sports (entsprechend § 52 Abs. 2, Satz 1, Nr. 21 Abgabenordnung) und der Förderung des 
Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege (entsprechend § 52 Abs. 2, Satz 
1, Nr. 3 Abgabenordnung). Der Zweck wird verwirklicht durch die Förderung und Ausübung 
unter anderem folgender Sportarten: Basketball, Boxen, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Fins-
wimming, Fußball, Gesundheitssport, Gewichtheben, Handball, Inlineskating, Karate, Leicht-
athletik, Orientierungslauf, Radsport, Rhythmische Sportgymnastik, Roller Derby, Schwimmen, 
Synchroneiskunstlauf, Triathlon, Turnen, Volleyball und Wasserspringen.  
 

2) Der Verein fördert den Kinder-, Jugend-, Erwachsenen-, Breiten-, Wettkampf-, Leistungs-, 
Gesundheits- und Seniorensport. Er trägt dazu bei, die Ideale des Sports und die olympische 
Idee zu pflegen und praktisch zu realisieren. Dabei fördert der Verein auch die sportliche Betä-
tigung von Menschen mit Handicap bzw. Behinderung (Inklusion). Der Berliner TSC e.V. tritt 
konsequent für dopingfreien Sport ein. Die Mitglieder sind berechtigt, am regelmäßigen Trai-
ning und an Wettkämpfen teilzunehmen. Darüber hinaus kann der Verein mit anderen Verei-
nen und Institutionen, die gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen, Zweckgemeinschaften grün-
den. 

 
3) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
4) Die Organe des Vereins üben ihre Tätigkeit grundsätzlich ehrenamtlich aus. Bei Bedarf kön-

nen Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der 
Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 
Nr. 26 a EStG (Ehrenamtspauschale) ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine entgeltli-
che Vereinstätigkeit trifft der Vorstand des Vereins. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und -
bedingungen. 

 
5) Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden. 

 
6) Der Verein räumt den Angehörigen aller Nationalitäten, Bevölkerungsgruppen und unabhängig 

vom Geschlecht gleiche Rechte ein und vertritt den Grundsatz parteipolitischer, religiöser und 
weltanschaulicher Toleranz und Neutralität. 

 
7) Der Verein fühlt sich einem freundschaftlichen, respektvollen, fairen und sportkameradschaftli-

chen Miteinander verpflichtet.  
 
Der Verein trägt Sorge für den Kinder- und Jugendschutz und ist sich auf allen Ebenen dieser 
Verantwortung bewusst. Der Verein nimmt seine Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche 
an und bezieht aktiv Stellung gegen jegliche Form der Gewalt, Diskriminierung, Rassismus 
und Sexismus.  
 
Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon ob sie körperlicher, seeli-
scher oder sexualisierter Art ist. 
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§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die seine Ziele unterstützt, unab-

hängig von Geschlecht, Beruf, Konfession oder Staatsangehörigkeit. 
 
2) Der Verein besteht aus 
 

• Erwachsenen Mitgliedern, 

• Kindern und jugendlichen Mitgliedern (nachfolgend beschränkt geschäftsfähige und ge-
schäftsunfähige Mitglieder genannt) 

• Ehrenmitgliedern 
 

3) Die Mitgliedschaft erfolgt auf schriftlichen Antrag unter Anerkennung der Satzung sowie sämt-
licher Ordnungen des Vereins. Über die Aufnahme entscheidet die zuständige Abteilungslei-
tung. Eine Ablehnung muss nicht begründet werden. Die Anträge beschränkt geschäftsfähiger 
oder geschäftsunfähiger Personen müssen von ihrem gesetzlichen Vertreter unterschrieben 
sein. Die Aufnahme ist vom Verein in Textform zu bestätigen und der Beginn der Mitglied-
schaft mitzuteilen. 

 
4) Auf Antrag der Abteilungsleitung bzw. des Vorstandes können Personen, die sich um den 

Verein in besonderer Weise verdient gemacht haben, zum Ehrenmitglied ernannt werden. Die 
Regularien hierzu sind in der Ehrenordnung des Vereins geregelt. Diese ist durch die Mitglie-
derversammlung zu beschließen. 

 
5) In besonders begründeten Ausnahmefällen kann die Mitgliedschaft für einen bestimmten Zeit-

raum ruhen. Darüber entscheidet auf Antrag die Abteilungsleitung. In diesem Falle ruhen 
Rechte und Pflichten aus dem Mitgliedschaftsverhältnis nach Maßgabe der Entscheidung 
durch die Abteilungsleitung. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt aus dem Verein, Ausschluss, Tod oder Löschung des 

Vereins. 
 
2) Der Austritt erfolgt durch Erklärung in Textform gegenüber der Geschäftsstelle. Bei beschränkt 

geschäftsfähigen oder geschäftsunfähigen Mitgliedern ist der Austritt vom gesetzlichen Vertre-
ter zu erklären. Der Austritt kann zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. eines jeden Jahres er-
klärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von 3 Monaten einzuhalten ist. 

 
3) Die Beendigung der Mitgliedschaft zum Ende eines jeden Kalendermonats ist ohne gesonder-

te Austrittserklärung möglich, wenn dies bereits im Antrag auf Mitgliedschaft konkret angege-
ben und bei der Aufnahme bestätigt wurde (Mitgliedschaft auf Zeit). 

 
4) Ebenso kann ein Mitglied aus wichtigem Grund vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlos-

sen werden. Ein wichtiger Grund ist gegeben, wenn dem Verein der Fortbestand der Mitglied-
schaft unter Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht zumutbar ist; insbesondere bei: 

 
a) erhebliche Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen 
b) schwerer Verstoß gegen die Interessen des Vereins 
c) grobes unsportliches Verhalten 
d) unehrenhafte Handlung 
e) Zahlungsrückstand von mindestens zwei Mitgliedsbeiträgen oder der Aufnahmegebühr und 

eines Mitgliedsbeitrags trotz zweimaliger Mahnung in Textform und ausbleibendem voll-
ständigen Ausgleich der Rückstände auch nach Ablauf von zwei Monaten nach Absen-
dung der zweiten Mahnung mit Androhung des Ausschlusses wegen Zahlungsverzuges 

 
Vor der Beschlussfassung des Vorstandes ist die zuständige Abteilungsleitung, soweit der An-
trag nicht von ihr gestellt wurde, anzuhören und dem Mitglied mit angemessener Frist Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Über den Ausschluss beschließt der Vorstand mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder. Über den Ausschluss eines Ehrenmitgliedes entscheidet der Vor-
stand erst nach Beratung mit den Abteilungsleitern. 
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5) Das ausgeschlossene Mitglied kann schriftlich binnen einer Frist von 14 Tagen nach Bekannt-
gabe des mit Gründen versehenen Beschlusses gegen den Ausschluss Beschwerde beim 
Vorstand einlegen. Der Vorstand kann dem ausgeschlossenen Mitglied nochmals Gelegenheit 
zur Stellungnahme geben. Soll der Ausschluss aufrechterhalten bleiben, übergibt der Vor-
stand das Ausschlussverfahren spätestens zwei Monate nach Eingang der Beschwerde an 
den Ehrenrat. Der Ehrenrat entscheidet nach Verhandlung spätestens binnen weiterer zwei 
Monate, zu der das ausgeschlossene Mitglied spätestens zwei Wochen vor der Verhandlung 
einzuladen ist. Der ordentliche Rechtsweg wird davon nicht berührt. 

 
6) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche des Ausgeschiedenen an den 

Verein. Der Ausgeschiedene hat seinen Mitgliedsausweis sowie etwa in seiner Obhut befindli-
che, dem Verein gehörende Gegenstände zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht steht 
ihm nicht zu. 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
1) Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträgen und Umlagen 

verpflichtet. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge ist von den Abteilungen so zu bemessen, dass sie 
neben der Sicherung des Sportbetriebes und der Abgaben an die Fachverbände auch einen 
Verwaltungskostenbeitrag an den Verein beinhaltet. Ebenso ist die Höhe der Aufnahmegebühr 
von den Abteilungen so zu bemessen, dass sie eine Bearbeitungsgebühr an den Verein bein-
haltet. Der Verwaltungskostenbeitrag und die Bearbeitungsgebühr decken die Verwaltungs-
aufwendungen des Vereins und dienen zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Geschäftsstelle. 
Umlagen dürfen nur zur Erfüllung des Vereinszwecks beschlossen werden und zur Deckung 
eines größeren Finanzbedarfs des Vereins, der mit den regelmäßigen Beiträgen nicht erfüllt 
werden kann. Einzelheiten hierzu sind in der Finanz- und Kassenordnung des Vereins gere-
gelt. Diese ist durch die Mitgliederversammlung zu beschließen.  

 
2) Die Mitglieder sind berechtigt, insofern Einrichtungen und Anlagen des Vereins oder die dem 

Verein zur Nutzung überlassen sind, diese im Rahmen der geltenden Vorschriften zu nutzen, 
als dass sie der Ausübung der jeweiligen Sportart zugehörig sind. 

 
3) Die Mitglieder, bei beschränkt geschäftsfähigen und geschäftsunfähigen Personen deren ge-

setzliche Vertreter, nehmen ihre Rechte insbesondere zur Bildung der Vereinsorgane in der 
Mitgliederversammlung und den Abteilungsversammlungen wahr. Sie sind an die Satzung und 
an die Beschlüsse der Organe des Vereins und seiner Abteilungen gebunden. Geschäftsfähi-
ge Mitglieder besitzen ein Stimm- und Wahlrecht und sind wählbar. Die gesetzlichen Vertreter 
beschränkt geschäftsfähiger und geschäftsunfähiger Personen besitzen ein Stimm- und Wahl-
recht, sind jedoch nicht wählbar. Die Möglichkeit zur Wahrnehmung eines Delegiertenmandats 
bleibt hiervon unberührt. Mitglieder, die Ihren Beitragspflichten nicht nachgekommen sind, ha-
ben kein Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung und den Abteilungsversamm-
lungen und sind nicht wählbar. 

 
4) Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen von Mitgliedern, bei beschränkt ge-

schäftsfähigen und geschäftsunfähigen Mitgliedern durch deren gesetzliche Vertreter, gegen-
über dem Verein wird bei einfacher Fahrlässigkeit, außer bei Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, hiermit ausgeschlossen. 

 

§ 6 Organe  
 

1. Mitgliederversammlung 
2. Vorstand 
3. Besonderer Vertreter 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 
 
1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung des 

Vereins wird auf Delegiertenbasis durchgeführt. Sie setzt sich zusammen aus: 
 

a) den Mitgliedern des Vorstandes 
b) den Delegierten der Abteilungen 
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Die Zahl der Delegierten richtet sich nach der Zahl der Mitglieder der Abteilungen zum 01.01. 
des laufenden Jahres. Pro angefangene 50 Mitglieder ergibt sich ein Delegierter. Die Vergabe 
der Delegiertenmandate obliegt den Abteilungen gemäß § 13. In der Mitgliederversammlung 
hat jedes Mitglied zu a) und zu b) nur eine Stimme. Die Ausübung des Stimmrechtes kann 
nicht übertragen werden. Die Regelung der gesetzlichen Vertretung beschränkt geschäftsfähi-
ger und geschäftsunfähiger Mitglieder bleibt hiervon unberührt. Jedes ordentliche Mitglied des 
Vereins oder dessen gesetzlicher Vertreter ist berechtigt, an der Mitgliederversammlung ohne 
Stimmrecht teilzunehmen. Der Vorstand ist ermächtigt, Gäste zur Versammlung einzuladen 
und Ihnen ein Rederecht einzuräumen. 

 
2) Jeweils im ersten Halbjahr eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederver-

sammlung statt. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einberufung erfolgt durch Aushang in der Ge-
schäftsstelle, durch Mitteilung auf der Vereinswebsite und Bekanntmachung in den Abteilun-
gen des Vereins. Die Einberufung der Mitgliederversammlung gilt als ordnungsgemäß erfolgt, 
wenn sie nach der vorgenannten Einberufungsform vorgenommen wurde. Die Ordnungsmä-
ßigkeit der Einberufung der Mitgliederversammlung soll bei deren Beginn festgestellt und im 
Protokoll fixiert werden. 

 
3) Die Mitgliederversammlung kann nur über Dinge entscheiden, die in der Tagesordnung enthal-

ten sind. Anträge, die die Tagesordnung berühren, sind mit der Einladung und Tagesordnung 
zu versenden. Weitere Anträge, Ergänzungen zur Tagesordnung und Wahlvorschläge sind 
spätestens vier Wochen vor Zusammentritt der ordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich 
an den Vorstand einzureichen. Später eingehende Anträge dürfen in der Mitgliederversamm-
lung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Delegierten bejaht wird. Dringlichkeitsanträge auf Änderung der Satzung, 
der Finanz- und Kassenordnung und der Ehrenordnung sowie neue Wahlvorschläge sind 
ausgeschlossen. 

 
4) Der Vorstand legt der Mitgliederversammlung seinen Tätigkeitsbericht sowie den Finanzbe-

richt, der vorher von mindestens zwei Kassenprüfern geprüft worden ist, vor. Der Finanzbe-
richt und der Haushaltsplan des Vereins sowie das Budget der Geschäftsstelle für das laufen-
de Geschäftsjahr als auch die Prognose für das folgende Geschäftsjahr sind spätestens 7 Ta-
ge vor der Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle einsehbar. 

 
5) Die Mitgliederversammlung beschließt über folgende Angelegenheiten: 
 

a) Genehmigung des Tätigkeitsberichts sowie des Finanzberichts des Vorstandes 
b) Genehmigung des Berichtes der Kassenprüfer 
c) Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer 
d) Genehmigung des Haushaltsplans 
e) Wahl des Vorstandes 
f) Wahl der Kassenprüfer 
g) Beschlussfassung über Satzungsänderungen 
h) Beschlussfassung über Änderungen der Finanz- und Kassenordnung 
i) Beschlussfassung über Änderungen der Ehrenordnung 
j) Beschlussfassung über Änderungen der Jugendordnung 
k) Beschlussfassung über zur Tagesordnung eingebrachte Anträge und Wahlvorschläge 

sowie über Dringlichkeitsanträge 
l) freiwillige Auflösung des Vereins 

 
6) Der Vorstand bestimmt einen Versammlungsleiter und einen Protokollführer. Die Berichterstat-

tung obliegt dem Präsidenten oder einzelnen Mitgliedern des Vorstandes. 
7)  Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

stimmberechtigten Delegierten. Bei Beschlüssen entscheidet die einfache Stimmenmehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Wahlen entscheidet die einfache Stimmen-
mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit finden bis zu einer Ent-
scheidung erneute Abstimmungen statt. Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
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8)  Über den Verlauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzuneh-
men, das vom Versammlungsleiter, dem Protokollführer und mindestens zwei der anwesen-
den stimmberechtigten Delegierten zu unterzeichnen ist. 

 
9)  Der Vorstand muss außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. Er ist hierzu und 

zur Abhaltung innerhalb von sechs Wochen verpflichtet, wenn die Mehrheit des Vorstandes, 
die Kassenprüfer oder mindestens 25 % aller Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der 
Gründe und des Zwecks beantragen. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 
vier Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Tagesordnungspunkte einer außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung können nur solche sein, die zur Einberufung geführt ha-
ben und in der Tagesordnung enthalten sind. 

 
10) Der Vorstand kann beschließen und in der Einladung mitteilen, dass die Delegierten an der 

Mitgliederversammlung ohne körperliche Anwesenheit an einem Versammlungsort teilnehmen 
und ihre Stimmrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können (zum Bei-
spiel per E-Mail, Online-Formular, Abstimmungsprogramme) oder aber ihre Stimme im Vor-
hinein ohne Anwesenheit bzw. Teilnahme an der Online-Mitgliederversammlung schriftlich ab-
geben können. Für die Durchführung einer Online-Mitgliederversammlung trifft der Vorstand 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, die insbesondere sicherstellen sol-
len, dass nur Berechtigte an der Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre Rechte wahr-
nehmen. Die geplante Durchführung eines elektronischen Wahl- oder Abstimmungsverfahrens 
sowie die vorherige Stimmabgabe ohne Anwesenheit ist zuvor in ihrem Ablauf in Textform 
festzuhalten (Wahlordnung) und von der Mehrheit der Vorstandsmitglieder zu beschließen. 
Die jeweils aktuelle Fassung ist den Delegierten spätestens eine Woche vor der Durchführung 
einer Online-Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu geben, damit sie verbindlich wird. 

 
§ 8 Vorstand 
 
1) Der Vorstand besteht aus maximal 10 Mitgliedern. Dazu gehören 
 

a.) Präsident 
b.) zwei Vizepräsidenten 
c.) Schatzmeister 
d.) sowie weitere gewählte Mitglieder des Vereins 
 

2) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 

Er führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 
 
a)  Er führt die laufenden Geschäfte des Vereins und ist für die Verwaltung des Vereins-

vermögens verantwortlich. 
b)  Er nimmt grundsätzlich die Vereinsinteressen in Sportverbandsangelegenheiten wahr. 

Soweit der Vorstand sich die Vertretung des Vereins in den entsprechenden Sportver-
bandsgremien nicht selbst vorbehalten will, vertreten die Abteilungen den Verein in 
den entsprechenden Gremien. 

c)  Er unterstützt die Abteilungen in ihrer Organisation und Erledigung der Verwaltungs-
aufgaben und überprüft ihre Einnahmen- und Ausgabengestaltung. 

d) Der Vorstand ist berechtigt, für bestimmte Zwecke Ausschüsse bzw. Arbeitsgruppen 
einzusetzen. Er kann verbindliche Ordnungen erlassen und ändern, hiervon ausge-
nommen sind die Finanz- und Kassenordnung, die Ehrenordnung und die Jugendord-
nung. 

   
3) Die Wahl der Vorstandsmitglieder für ihre jeweiligen Funktionen erfolgt in der ordentlichen 

Mitgliederversammlung in einem einheitlichen Wahlgang mit getrennter Stimmenabgabe oder, 
soweit von 25 % der anwesenden stimmberechtigten Delegierten beschlossen, in gesonderten 
Wahlgängen. Ihre Amtsdauer beträgt vier Jahre und endet mit der Mitgliederversammlung, die 
über die Entlastung der vorausgegangenen Amtsperiode befindet. 

 
4) Der Präsident, die Vizepräsidenten und der Schatzmeister bilden den Vorstand gemäß 

§ 26 BGB. Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch je zwei der vorstehend ge-
nannten Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes 
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während der Amtszeit aus, so ist der Vorstand berechtigt, ein Mitglied bis zum Ende der 
Amtszeit zu kooptieren. 
 

5) Der Vorstand gemäß § 26 BGB kann besondere Vertreter gemäß § 30 BGB bestellen und 
abberufen sowie deren Wirkungskreis bestimmen. 

 
6) Der Vorstand gemäß § 26 BGB ist berechtigt, zur Durchführung der Vereinsziele haupt- und 

nebenamtlich beschäftigte Kräfte einzustellen.  
 

7) Der Präsident beruft regelmäßig die Sitzungen des Vorstandes unter Angabe der Tagesord-
nungspunkte ein. Auf schriftlichen Antrag von mindestens zwei Mitgliedern des Vorstandes 
nach § 26 BGB oder mindestens vier weiteren Mitgliedern des Vorstandes muss binnen 14 
Tagen eine Sitzung des Vorstandes einberufen werden. Bei dem Antrag ist der Grund für die 
Einberufung anzugeben. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mit-
glieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssit-
zung. Sitzungen des Vorstandes finden mindestens viermal jährlich statt. Der Vorstand kann 
Beschlüsse auch schriftlich, telefonisch, per E-Mail, in einer Videokonferenz oder in einer ge-
mischten Sitzung aus Anwesenden und Videokonferenz/anderen Medien/Telefon fassen, 
wenn kein Mitglied des Vorstands diesem vorher anzukündigendem Verfahren widerspricht. 
Unabhängig von der Art der Beschlussfassung sind alle gefassten Beschlüsse und die Art der 
Beschlussfassung schriftlich niederzulegen. 

 
8) Über jede Vorstandssitzung ist Protokoll zu führen, insbesondere über dem Wortlaut der Be-

schlüsse und die Stimmverhältnisse. Das Protokoll ist vom Präsidenten oder einem anderen 
Vorstandsmitglied gemäß § 26 BGB und vom Protokollführer zu unterschreiben. Die Verhand-
lungen und Beschlüsse des Vorstandes sind vertraulich zu behandeln, soweit sie nicht aus-
drücklich für die Öffentlichkeit freigegeben sind. 

 

§ 9 Kassenprüfer 
 
1) Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt für jeweils zwei Jahre mindestens zwei Kassen-

prüfer. Die Kassenprüfer prüfen die Konten, Kassenbücher und Belege des Vorstandes und 
der Abteilungen des Vereins. Über das Ergebnis ihrer Prüfungen erstatten sie der ordentlichen 
Mitgliederversammlung einen Bericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der 
Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeisters und des übrigen Vorstandes. 

 
2) Die Kassenprüfer sind befugt, jederzeit Einsicht in die Konten, Kassenbücher, Belege, sowie 

Auskunft über Vermögensverwaltung und Rechnungsführung zu erhalten. Die Ergebnisse der 
Prüfungen und die erworbenen Kenntnisse sind vertraulich zu behandeln, soweit sie nicht 
ausdrücklich für die Öffentlichkeit freigegeben sind. 

 

§ 10 Jugendvertretung 
 
1) Die Jugendvertretung erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der Satzung des Vereins, der Ju-

gendordnung sowie ihrer Beschlüsse. Die Jugendvertretung ist zuständig für alle Angelegen-
heiten der Jugend des Vereins, soweit sie die gesamte Vereinsjugend berühren.  

2) Der Jugendvertretung gehören die Jugendwarte der Abteilungen an. Jede Abteilung ist ver-
pflichtet, einen Jugendwart zu stellen, wenn sie minderjährige Mitglieder hat.  

 

§ 11 Ehrenrat 
 
1) Der Ehrenrat erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der Satzung des Vereins, der Ordnung des 

Ehrenrats sowie seiner Beschlüsse. Der Ehrenrat ist zuständig für alle Angelegenheiten der 
Pflege und Erhaltung der Vereinstradition sowie der Standpunktbildung, Klärung von Rechts- 
bzw. Streitfällen, außergewöhnlichen Problemen und Konflikten. Dieser setzt sich aus 7 Eh-
renmitgliedern des Vereins zusammen, welche vom Vorstand berufen werden. Der Ehrenprä-
sident des Vereins kann Mitglied des Ehrenrats sein. Aus seiner Mitte wählt der Ehrenrat ei-
nen Sprecher. 

2) Dem Ehrenrat wird die Möglichkeit eingeräumt, der Mitgliederversammlung Bericht zu erstat-
ten. 
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§ 12 Geschäftsführung 
 
1) Der Vorstand kann zur ordnungsgemäßen Durchführung der Vereinstätigkeit einen hauptamt-

lichen Geschäftsführer und weitere haupt- und nebenberuflich beschäftigte Kräfte einstellen. 
Er gibt der Geschäftsführung eine Geschäftsordnung. 
 

2) Der Geschäftsführer arbeitet eng mit dem Vorstand zusammen und unterrichtet diesen zeitge-
recht über alle wesentlichen Entscheidungen und Entwicklungen. Er ist an die Beschlüsse der 
Organe des Vereins gebunden. 

 

§ 13 Abteilungen 
 
1) Die Abteilungen sind der Träger des Sportgeschehens ihrer jeweiligen Sportart. Sie sind juris-

tisch unselbständig. Die Abteilungen sind unabhängig voneinander für die sportlichen, organi-
satorischen und finanziellen Angelegenheiten im Rahmen ihrer Zuständigkeit und des bestä-
tigten Budgets verantwortlich, soweit nicht Belange des Vereins ein fachübergreifendes Zu-
sammenwirken bedingen. 

 
2) Jede Abteilung hat eine Leitung. Diese besteht in der Regel aus: 
 

a) Abteilungsleiter 
b) Stellvertretender Abteilungsleiter 
c) Kassenwart 
d) Sportwart 
e) Jugendwart (sofern minderjährige Mitglieder vorhanden) 

 
Bei Abteilungsversammlungen können, soweit die Struktur ihrer Sportart es erfordert, weitere 
Mitglieder für bestimmte Funktionen in ihre Abteilungsleitung berufen werden. Jede Abteilung 
kann sich eine Abteilungsordnung geben. Diese muss der Satzung und den Ordnungen des 
Vereins sowie den Richtlinien des zuständigen Fachverbandes entsprechen. In Abteilungen 
mit nicht ausschließlich volljährigen Mitgliedern soll die Abteilungsleitung eine Anlaufstelle für 
den Kinder- und Jugendschutz benennen. 

 
3) Jede Abteilung legt dem Vorstand jährlich einen Budgetvorschlag vor. Die Festlegung des 

Budgets erfolgt vom Vorstand nach Maßgabe der Finanz- und Kassenordnung. 
 

4) Die ordentliche Abteilungsversammlung hat einmal jährlich spätestens 6 Wochen vor der or-
dentlichen Mitgliederversammlung des Vereins stattzufinden. Für die Form und Frist der Ein-
berufung sind die Regelungen gemäß § 7 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden. Auf der 
ordentlichen Abteilungsversammlung sind die Delegierten zur Mitgliederversammlung des 
Vereins für die Dauer eines Jahres gemäß des im § 7 Abs. 1 hinterlegten Delegiertenschlüs-
sels zu wählen. Die Abteilungen haben das Recht, weitere Delegierte als Nachrücker in der 
Höhe ihres Delegiertenschlüssels zu bestimmen. Diese müssen ebenfalls auf der Abteilungs-
versammlung gewählt werden und können die Delegierten bei Verhinderung ersetzen. Die Ab-
teilungsleitungen haben die endgültige Liste, der zur Mitgliederversammlung zu entsendenden 
Delegierten, namentlich 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung der Geschäftsführung zu 
melden. Der Abteilungsleiter und die anderen Mitglieder der Abteilungsleitung werden von der 
ordentlichen Abteilungsversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie bleiben je-
doch auch nach Ablauf Ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Scheidet ein Mitglied der Abtei-
lungsleitung während der Amtszeit aus, so ist die Abteilungsleitung berechtigt, ein Mitglied in 
die Abteilungsleitung bis zum Ende der Amtszeit zu kooptieren. 

 
5) Der Abteilungsleiter benennt einen Versammlungsleiter und einen Protokollführer. Über den 

Verlauf und die Beschlüsse der Versammlung ist ein Protokoll anzufertigen. 
 
6) Stimmberechtigt in der Abteilungsversammlung sind nur die ordentlichen Mitglieder der ent-

sprechenden Abteilung, bei beschränkt geschäftsfähigen oder geschäftsunfähigen Mitgliedern 
deren gesetzliche Vertreter. Im Weiteren gelten hierzu die Regelungen des § 5 Abs. 3. 
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7) Im Übrigen finden bei der Durchführung der Abteilungsversammlung die Vorschriften über die 
Mitgliederversammlung des Vereins in dieser Satzung entsprechend Anwendung mit der Aus-
nahme, dass Wahlvorschläge für die gemäß § 13 Absatz 2 zu wählenden Ämter sowie für die 
gemäß § 13 Absatz 4 zu wählenden Delegierten bis zwei Tage vor der entsprechenden Abtei-
lungsversammlung beim Abteilungsleiter einzureichen sind. 

 
8) Die Abteilungsleitung kann außerordentliche Abteilungsversammlungen einberufen. Sie ist 

hierzu und zur Abhaltung innerhalb von sechs Wochen verpflichtet, wenn die Mehrheit der Ab-
teilungsleitung oder mindestens 25% der stimmberechtigten Mitglieder, bei beschränkt ge-
schäftsfähigen oder geschäftsunfähigen Mitgliedern deren gesetzliche Vertreter, der Abteilung 
dies schriftlich unter Angabe der Gründe und des Zwecks beantragt. Sie wird von der Abtei-
lungsleitung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen. Tagesordnungspunkte einer außerordentlichen Abteilungsversammlung können 
nur solche sein, die zur Einberufung geführt haben und in der Tagesordnung enthalten sind. 

 

§ 13a Ressorts 
 

Mitglieder, die nicht in einer Abteilung organisiert sind, werden in Ressorts geführt, die vom 
Vorstand eingerichtet und verwaltet werden. Für ein Ressort finden die Regelungen für die Ab-
teilung entsprechend Anwendung mit der Ausnahme, dass die Leitung des Ressorts vom Vor-
stand bestimmt wird. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge und der Aufnahmegebühr sowie deren 
Fälligkeit werden vom Vorstand auf Vorschlag der Ressortleitung festgesetzt. 

 

§ 14 Auflösung des Vereins 
 
1) Der Verein wird aufgelöst durch Beschluss einer Mitgliederversammlung, die besonders für 

diesen Zweck einberufen wird. Es muss mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Dele-
gierten anwesend sein. Sind in der Mitgliederversammlung weniger als die Hälfte der stimm-
berechtigten Delegierten zugegen, so wird frühestens nach Ablauf von zwei Wochen eine 
neue Mitgliederversammlung einberufen, die unabhängig von der Zahl der erschienenen Mit-
glieder endgültig Beschluss fasst. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von 
4/5 der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Delegierten erfolgen. 

 
2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des steuerlich begünstigten Zweckes fällt das vor-

handene Vermögen des Vereins an den Landessportbund Berlin e.V. oder dessen Rechts-
nachfolger, der es ausschließlich und unmittelbar zur Förderung gemeinnütziger Zwecke zu 
verwenden hat. 

 

§ 15 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung wurde von der ordentlichen Mitgliederversammlung am 21.06.2017 beschlos-
sen und tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Am selben Tage tritt die bishe-
rige Satzung in der Fassung vom 22.05.2014 außer Kraft. 

 
*Vermerk: Aktueller Stand der Satzung vom 06.06.2024 


